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001 Verwaltungsrecht allgemein

22/01 Jurisdiktionsnorm

Norm

JN §66 Abs1;

ROG Tir 1984 §16a Abs1 litd;

VwRallg;

Rechtssatz

Auch die erfolgreiche Zustellung am angegebenen Hauptwohnsitz ist für sich allein gesehen kein Nachweis dafür, daß

eine zweite Wohnung nicht ständig der Deckung eines ganzjährig gegebenen Wohnbedarfes dient.
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